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Gescl't.:3ft!lzeichen 

270697/09 

In Sachen 

Schertz Bergmann Rechtsanwälte GbR, 
vertreten durch die Rechtsanwälte 

Ausfertigung 

Beschluss 

Dr. Christian Schertz und Simon Bergmann, 
Kurfürstendamm 53, 10707 Berlin, 

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte 
Höch & Höch, 
Chausseestraße 105, 10115 Berlin-

106139 Berun, Tegeler wflg 17·21 
Femruf (Venniltll,,ng); 1710 lae" 0, Intern: (918a) 
Apparatnummar: ,iehe .-
relerax: (030) 90188 - 518 
Postbank. Beruo, KontQ der J"'$UlKa," Seflln 
Bin 352-'08 (BLZ 100 '00 '0) 
Zl,Isatt bei VerwE!:ndung5.jtWE!,*,: LG 

I"'anrve-r'blndung: 
u·a~r. MI.conoorllplol.< (U7), U·Bhf. Jungr.mheiO. (U7) 
S·Bhf. Jungtemneide (Ringbahn) 
Bus 109. X9, )(f:1, Mf.!1,M2'?, 128 
(Diese Angat.Jen !;iind unverbindlil;:h) 

'it' Datum 
292 28, Juli 2009 

!' ,"'-",' 

Antragstellerin, 

Runge, GV 
AG Hamburg-Altona 

,',,,,' 

gegen Eing,: 10, Aug, 2009 

Rolf Schälike, 
Bleickenallee 8,22763 Hamburg, 

Antragsgegner, 

wird im Wege der einstweiligen Verfügung - wegen Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung -

angeordnet (§§ 935, 940, 91 Abs, 1 ZPO; §§ 823, analog 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB i. V, m, Art, 2 

Abs, 1 GG): 

1, Dem Antragsgegner Wird bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung 
festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ord-
nungshaft bis zu sechs Monaten, untersagt, identifizierend und I oder unter Nennung des Na-
mens der Antragstellerin über das Verfahren 27 0 216/09 des Landgerichts Berlin zu berichten 
und / oder berichten zu lassen, wie auf der Internetseite buskeismus-Iexikon.de unter der 
Überschrift ,,27 0 216/09 - 04,06,2009 - Anwalt$kanzlei möchte keine Liste aller Verfahren im 
Netz" geschehen, 

2. Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsgegner. 
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GrÜnde 

Die einstweilige Verfügung war aus den Gründen der verbundenen Antragsschrift sowie des 

Schriftsatzes vom 28.07.2009 nebst Anlagen ZU erlassen. 

Mauck Kuhnert Hoßfeld 

A"t~ä:t, 
~ngestellte 

.J' 
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HÖCho:.Höch 
Anwaltsbüro 

Abschrift 

Htkh &. Hoch I Anwalt~büf[) I Chamseestf<ll'l.e '''51,0115 Bcrlm 

L"ndgericht Berlin 
Pi:\~$$(~kiU':nmcr 
1\,gder Weg 17-21 Landgericht Berlin 

10589 [lechn 
Per Boten 

Eing.: 09.JULl20Ü9 
KM- SchoJck·(iOM ................. . 

§ .. I, .• ", ........ " .... , .. ,AKl. ............... ""ttA01, 

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 

der 
Schertz Herz",.nn RN:htsonw.lre GbR, vertreten durch 
dit: ReC"ht,sllnwnlte D1·, Chtisuan Sche1;"I:::'~: und Sitnon Betgtnann, 
Kurfürstendamm 53,10707 Berlin 

Yertahrel'l$ hevollmäch 1'igt\',~: 
Höc[, & Höch, Recht,anwiilte 
Chauseeestraße 105, 10115 Herlin 

gegen 

IImn Rolf Schälikc, 
Blcickenallee 8, 22763 Ihrnburg , 

wegen; Unterlassung 

Streilwcrt; 10.000,00 Euro 

- An trags tdlcrin -

Namen& und in Vollmacht der Antt;~g::Sldknn beanaagen wir den li.rb~s einer 

ein$tweiligen Verfügung - weg<::n dcr ut;;;;ondcrcn Dxine;üchkeit nhnl" .rnündli(;h<::" 

Verhulldlung durch Beschluss - für die wir folgenden Tenor vot>ehlagen: 

1. 
Dem Antragsgegll(~J;" wird bei Vermeidu11g eines V(im Gej:icht für jeden f.·'all det 
Zuwidt:rhandlunl~ fe:i'd,z~lst.'tzcnden Ordnung:;gddei:i bis :;:\1 2SU.OOOpO Euro, 
1;1'5ntzweise Ordthmgl:1haft j ode!" OrJrnl\"Jg::d1aft bi~ ~u sechs; f:\fonatcl1, untersagtl 

identifizierend undJuucr unrcr Nennung des N:')'L'r"I(~ns. der Anfr::lgstdle.r.in über 

Seite I 

Dr, Dorothee Hö,h 
Rechtsanwältin 

Domltllk Höch 
Rechtsanwalt 

Chausseestraße 105 
10115 Berlin 

Telefon 030. 84 71 24 95 
Telefax o~o. 84 7' ~4 96 
i nfo@kanzlel-hOech,de 
www.katl.lei-hoech.de 

Unser Zeichen; 
314/09H006 hö 
1)3/2993 
Ihr Zeichen: 

Bcrlin, dCll 09,07,2009 

Partncrschnft von 
Rechtsanwälten 
P~lrtllerllc.:h:lft!trp,gister. 

AG Ch.r1ottenburg 
PR 602 B 
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HöchO::Höch 
Anwa.ltsbüro 

da, Verfah",'" 27 0 216/09 de, Lal1dg,,~icht, Borlin zu berichten und/oder 
b~rkhtetl Zu h~:'Ien, Wlt: auf der In1.c:rnctseitc b~H:kcismus-le::dkon.dc unter der 
Überschrift ,,27 0 216/09 04.06.2009 Anwall8k,\nZlci möchte keine Li$I:' 
aller Verfahren Ü'n Netz"< geBchehf:n, 

2. 
Die Kosten hat der Al1tnl,gsg~g11er zu ltilgen. 

Nach Erla" der dmtweilie;cn Verfügung bitten "rb: um tdcfoni$c.hc Benachrichtigung, 

damit wit 1,.l1ngt'ht·.nd die Zli~tellul1g an den Antr::tgsgegner veranlassen können 

" (Rechtsanwalt Domil1ik I Iöch, TeL 030/H17124'J5), 

Sollte das Gerichi gleichwohl cI"e mtindli<:he Vtrhandlung, die Überbssllng der 

Antrng~~chrift an die Gt.:gel'l,scitc Z.\,lt St.c1lllngn(.lhmc: oder die L.llr{kkwetsung dCil 

t\nttagcs in Erwägung :<iellcl1, so wird damm gebeten, lUV'" mit dem Unrcrzekhneten 

telefonisch Kont.akt aufi:llnehmen. 

Zut 

Begründung 

1. 

Die Antral1.'tdlerin ist eil" vornehmlieh auf dem Gebiet dC5 Medienrechts tätige 

Rechtsanwalu;kanzlei mit $11% in Berlin, die ,u, Gcscllsc\,.ft des bürgerlichen Rechts von , 
den Rechtsanwälte Dr. Clu',stian Seh,·.rt' ul1d Sirrt"" Bergmann gefUhrt wird, 

Der Antr~gHgegllel' bet.reibt die Wcb~H:::iten W\\"y.bll:;kei~mtl~,(k SQWle bllskeismus-

lexikon.de und ist (k'r Kammer bekannt. 

2. 
Der Antragsteller vetöffcntlichtt,~ v.r1t! in 

Anlage AST 1 

beigefügt einen "llericht" 0ber ein zivilrcehtlich", Vcrf.,hrcn der Antrngstdlcrin gegen 

den Ant"Bse.gnet, Die Antrag$lcllel'in hatte eine I\in'tw,:ilige Vedügung bei der 

ill1gerufcneti KatTUner ct'\vit'lu, mit d(:t dem Anttagsgcgncr die Ve1"öffcntlichllt1g einet 

Liste tnit übf':r 300 Verfab[I;:.t1~ diE: die Ant1'ag~tc1k~tlt'l. für Mal1d:'l.ii.tcl1 geführt hatte; 

Seite 2 
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Höcho::.Höch 
Anwa.ltsbüro 

verbott:'n wut'de. Die Kan:uncl' hat ün bericht~tcn Termin deutlich gemacht, dass sie nach 

wie vor von der Rcch1:~\Vidrigkc.it eine.!' ::tolehen V t'.tÖffentlichung ~iberzeugt ist. 

So wenig wie t~in öffentliche!:) lntete~$c an Jt:r lInt~r~agten Litilt besteht. 50 wenig ist der 

rivilrcchtliche PrOZCSti dan.l))"l von öffentlichem Int('rC5~(·. 'j~~ geht nicht ütn die berufliche 

Tätigk(!ir, der Anwälte der Antra~;Slellerin als J'n.,O<e'sbevollmächügte vor Gericht, es geht 

um l1fl.!$sercchtllche Schritte, [nil: denen Jlc Anrrngstellcrltl mühsam vtf$!Jchr, immer 

,,,,eitere P.ingt"iac de~ Antr1{gt>gegnet's in tkn eingerichten und nusgeübtcn Betrieb und dns 

'\Il\Valt-MandarHen-Verhältnis :<1) verhin,kni. Dk~.$ gent die Öffentlichkeit nichts an, 

:zumal auch der Gc:p;t::IHannd der bc!)chrit'bt,me:n V crhanilluIlg eine rechtswidrige Handlung 

ue::; J\ntl:'ng~gcgners Wili:'. 

Die Kamme!" hat im Übrigen vor kUI::,;.cm i.m 1 :aU cjm~r 7..eitschriftt'llver(~ffe:nt1ichung 

ent$<;hieuen, dass livilre,htlichc Schritte dn"s Untemcnmers (dort: ein Bau.rechtsprozessj 

dern Grunde nach nicht von öff(~ntl.ich!!rn Interesse sind. Nichts andere::; gih hier. 

Anlage AST 2 

Wir bitten um antra",gemiißc ICnt>thddllng. 

Beglaubigte lllld einfache Abschrift anbei 

Dominik Höch 

Rccht,anwalt 

B6glaubigt • 

Seite 3 



Ausfertigung 

ericht Berlin 
$ 

GetiChäftt.telGtlen 

270582109 

Beschluss 

In Sachen 

1.. 

2. _ _ GmbH, 
vertreten durch den Geschäftsführer 

• Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte 
Höch & Höch, 
Chausseestraße 105, 10115 Berlin -

gegen 

10669 Senln, T"".I4" Weg 17 - 21 
Fernruf (Vermlt1l~ng): 90 1sa· 0, Intem: (9188) 
App",""lnummer Siehe .. 
Teletax: (030) 90 188·518 
PoStbank Betlin. Konto der Justiz)( ..... Boriin 
Sin 382-109 (BLZ 100 100 10) 
ZUGatt bei VerwendunQ$l.WlOd<: LG 

Fahrvel'blndung: . 
U·Bhr. Mle",ndolffplat>: (U7), U·Bhr. Jungfemholda (U7) 
S-Bhf. Jun!llOmllOld. (RIngbahn) 
aU010t, XI, X21, M21,M27, 128 
(Di ... !;ngaben olnd unv"rtlndllcl1) 

• ( Darum 
292 18. Juni 2009 

Antragsteller, 

Antragsgegnerin, 

,'-', 

wird im Wege der einstweiligen Verfogung • wegen Dringlichkeit ohne mündliche Ve~handlung -
angeordnet (§§ 935, 940, 91 Abs. 1 ZPO; §§ 823, analog 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB i. V. m. Art. 1 

Abs. 1, 2 Aba. 1 GG): 

1. De'r Antragsgegnerin wird bei Vermeidung eines vom Gericht för jeden Fall der Zuwiderhand-
lung festzusetzenden Ordnungsgeldes biS zu 250,000,00 1/0, ersatzweise Ordnungshaft, oder 

'\ C nungshaft bis zu sechs Monaten, letztere zu vollziehen an ihrem Geschäftsführer, untersagt, 
~ .. &t1.§ g auf den Antragsteller zu 1) zu verbreiten und I oder verbreiten zu lassen: 

~, \~. '" 'Ifi . ,c..,;t,,, 

., .' . ';~~ 1 I!I'I "Ich ( .... ) fOhle mich von ihm betrogen ( ... )" 
( ;:'" .. , .. ~' , • f::I 
) .,:,~~~ . ., : 

'" .... '~ t-. , , • 4; 

'"' ..,;.;.. " "-z. "0 "'. 
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2. Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragsgegnerin. 

3. Der Verfahrenswert wird auf 15.000,00 € festgesetzt. 

Gründe 

Die einstweilige Verfügung war aus den Grunden der verbundenen Antragsschrift sowie dem 

. i 3chriftsatz vom 16.06.2009 nebst Anlagen zu erlassen. Es bestand kein Bericnterstattungsanlass 

hinsichtlich des Bauprozesses. 

Mauck 

Au~efertigt 
c.. 

Wi 
Ju tizangeslellte 

Becker Or. Hinke 'i,','" • "\ 



;fh'f1 
270216/09 - 04.06.2009 ~ Anwaltskanzlei möchte 
keine Liste aller Verfahren im Netz 

Aus Buskeismus 

(Weitt:~Wlleitct vo,~ 27 0 21~I09. 04,06.2009"~",,Anwaktska!lZlei möchte keine Liste aller Verfahren im Netz) 

, Inhaltsverzeichnis 

• 1 Sehertz Bergmann Rechtsanwälte ObR vs. Schälike , 
• 1.1 Korpus DeJicti 
• 1.2 Richter 
• 1.3 Die Parteien 
• t.4 Notizen der Pseudoöffentlichkeit 
• 1.5 Kommentar 

• 2 Wichtiger Hinweis 

Schertz Bergmann Rechtsanwälte GbR vs. Schälike 

04.06.09: LG BerUn 27 0 2162/09 

Korpus Delicti 

Im vorliegenden Fall geht es um eine xIs-Tabelle, in der alle dem Antragsgegner bekannten Verfahren des 
Antragstellers mit den Mandanten und der Ergebnissen aufgelistet waren. Der Antragsgegner bat den Antragsteller 
um Korrekturen. Keinesfalls wollte der Antragsgegner die Liste ohne An- und Zustimmung des Antragsteller 
veröffentlichen, Der Antragsteller sah das anders. 

Es erging eine EV, Gestritten wurde um die Kosten 

Richter 

Vorsitzender Richter am Landgericht: Herr Mauck 
Richterin am Landgericht: Frau !:leoker 
Richterin am Landgericht: Frau Kuhnert 

Die Parteien 

A.ntragsteller-lKlägerseite: Kanzlei Höch & Höch, RA Höch 
Antragsgegner-/Beklagtem<eitc: Kanzlei Schön & Reiflccke, RA Reioecke uml der Antragsgegner selbst, Herr 
Schälike 

06.07.200918:51 
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Notizen der Pseudoöffentlichkeit 

04.06.09: Bel'ichterstatter der Pseudoöffentlichkeit: Achim Sander und RolfSchälike 

VQnitzender Richter Herr Mauck: Hier geht eS um die Frage der Begehungsgefahr, ob sie ihre Liste der 
Maru:lanten [der Kanzlei Sc hertz B\Jrgl11antl) veröffentlichen werden. Herr Schälike hat aber erklärt, dass er nicht, 
veröffentlichen wird. Frage, Herr Höcl~ ist die Sache dann nicht rur erledigt Z\I erklären? 

Herr Schälike steht zwischen seinem Anwalt lind dem Kliigeranwalt Höch; Klägeranwalt Höch: [Ja) leh 
möchte nicht, dass Herr Schälike mir [physisch] näher kommt. 

Antrngsgegner-lBek1agtenanwalt Reinecke: Die danach entstandenen Kostensind vom Antrag.steller Z\I tragen. Es 
kar,,) nicht sein, dass man die nicht be$teh~nde Begehungsgefahr nicht zur Kenntnis nimmt und dann aber Kosten 
proouzierL Es war eine Liste von ca. SO F~men, die er veröffentlicht hatte. Dann kam ein Brief vom Anwalt und die 
~lnstweilige Vcrf'tlgung dagegen. Schettz hat sich damit betasst ... Stollungnahme '" Verüffentlichungsreife ... 

AlltrngsteUer-lKliigeranwalt Höch: Wo sagt der Beklagte, dass er nieht veröffentlichen wird, wenn Herr Schertz 
,.L q nicht will? Hier ist eine klassische Begehllngsgefahr. Es gibt kein öffentliches Interesse hlerfUr. Er schreibt mir 
euer, dass es ein großes öffentliches Interesse an den Verfahrens berichten gibt. Dann kriegt Schettz zwei Tage später 

eine E-Mall, dass die Li~te jetzt veröffentlichungsreif sei. Mit Korrekturhinweis. Er kannte aber schon den Einwand 
dem Grunde nach, dass Schertz generell dagegen war. Die Textveröffcntlichung stand bevor. Das andere ist eine 
reine Schutzbehauptung des Herrn Schillike. 

DCI'Vorstizcdne dil<tiert ins Protokoll: Der Antragsteller-Vertreter erklärt im Hinblick auf die in der 
Widerspruchsbegriindung abgegebene Erklärung des Antragsgegners, nicht beabsichtigt zu haben auch in LUkunft zu 
beabsichtigen, die streitg,egensmndliche Darstellung zu veröffentlichen, das venahren hier in der Hauptsache rur 
erledigt. Herr Höch schließen Sie sich dem an? 

Antrngsteller-/Klägernllwalt Höch: Ja. 

Der Vorsitzende dildiert ins Protokoll: Der Antragsgegner-Vettreter schließt sich der Erledigungserkärung an . 

. ,Es begionn eine Diskussion über de Zulii~sigkeit und die Kosten 

Beklagter Schiilike: V.itiett alls der E-Mail] Ich habe selbstverständlich die Absicht, dass ich nicht diese, aber eine 
" 'ndere, abgestilIUtlte, juristisch erlaubte Li,te veröffentlichen darf. Ich bin vor Gericht von dieser Kanzlei oft 

belogen worden. Ich habe mit diesel' :K.inzlei Riesenprobleme, wa.~ deren Auftritt vor Gericht lind Klagen betrifft. Es 
ist eine falsche Auffassung, dass man ein~ Liste nicht veröffentlichen druf. Das hat schon Bedeutung, Weltgeltung. 
lcb wusste damals nicht, dass er [RA Schertzl mich ftir einen Feind hält, dass er mit mir nicht reden will und mein 
Mail als An.lass nimmt, mich als Stalker zu verurteilen zu lassen. Es gibt anderes Problem: Der Antragsteller 
SChreibt ilOmer wieder, aufgrund dcr Eindeutigkeit der Rechtslage. Das ist aber meist nicht der Fall .... 

Antl'3gstcller-/Kliigeranwjllt flöch: Lassen sie mich auch zu Wort kommen! 

fleldagtef Scbälike: Nein, ich möchte V()n Herrn Mauck Antworten auf meine Fragen. 

Vorsiueuder Richter Herr Mauek: Hier beantworte ich keine allgemeinen Fragen, die nicht zum Verfahren 
;ehören. Eine seitenweise Veröffentlichung von Verfahren halten wir ttir unzulässig. 

~ekll\gter Schälil.e: Welches Verzeichnis druf veröffentlicht werden, mit welchen Einschränkungen? 

iUchterin Frau Becker: Das ist doch nicht lInser Verfahren. 

06.07.2009 18:5< 



!16/09 : 04.06.2009 - Anwaltskanzki möchte keine Liste aller v... http://buskeismUS-leXllron.oel.ll_V_'' l\IIV'_-_u~."" •• yy. __ ' _ ••• _ ... 

"-~,..."., 

VOl'llitzender Richter Herr Mauck: [B~richte nur aber] allgemein bekannte Personen, nicht tiber kleine 
Polizeibeamte, die Schmerzensgeld haben wollen. 

Beklagter Sch~like: Also die Buskeismus-Site ist als Ganzes rechtswidrig? So darf nicht berichtet werden? 

Richterin Frau ßcckcr resolut: Das gehört nicht zu diesem Verfuhren. 

Beklagter Schälike: Es stimmt nicht, da,s es bei mir nur Sc hertz gibt Es wird hier versucht, mich zu 
kriminalisieren. 

Vorsitt.ender RIchter Herr Mauck: Wir kon7.entrieren uns auf den konkreten Fall. 

Beklagter Schlilike: Natürlich darf ich Listen veröffentlichen. Die Frage ist, in welcher Form und Art. 

Amragsgegner-lBekJagtenanwalt Reinecke: Im Mai! heißt es: Nennen sie inir eine Frist, bis wann sie sich zur 
Liste äußern wollen. 

Antragstell01"-1K11igeranwait llöch: Das wären alles Prä:L.isierungen und Korrekturen. Die Rechtsanwalte der 
Kanzlei sagten mir, dass sie schon dem Grunde nach gegen Veröffentlichungen sind. 

\ntragsgegner-lBeklagtenanwalt Reinecke: Sieht das Gericht die Auseinandersetzung als private 
Auseinandersetzung in gerichtskundigem Sinne an? 

VOl'Sitzender Richter Herr Mauck: Nein. 

[ ... ] 
Richterin Fr.m Recker ungeduldig: Herr Mauck ist nett, wenn cr ihre allgemeinen Fragen beantwortet, aber ich 
möchte das jetzt nicht. 

Das Gericht zog sich im Anschluss an die miindliche Verhandlung zur Beratung zurück. 

Am Schluss der Sitzung: Die Gerichtskosten hat der Antragsgegner zu tragen. Von den außergerichtlichen Kosten 
haben die Antragstdlerin 1/3 und der Antragsgegner 2/3 ZU tragen. Urteil (http://openjur.de 
lul31 048-27 _o_216-09.html) 

Kommentar 

Beide Parteien haben sofortige Beschwerde eingelegt 

Wichtiger Hinweis 
Für diesen Bericht gilt, was jlir alle Berichte gilt: Alles, was in den Berichten steht, entspricht nicht unbedingt: der 
Wahrheit. Beweisen können die Berichterstatter nichts; geurteilt nach den strengen Regeln der Zensurkammern, sind 
die Recherch~n der Berichterstatter erhärmlich. Was in den Berichten in Anftihrungsz.eichen steht, ist nicht unbedingt 
ein Zitat. Oft wird eine r..I"che Z.eichc%ctzung verwendet. Daibr haben schon mehrere Berichterstatter in 
Deutschland Reute geses,,~n. Die Berichterstatter möchten !Ur ihre mangelnde Kenntnis der Grantrnatik und Syntax 
bzw. deren nicht exakte Anwendung nicht noch ein weitere<; Mal ins Gcf1!ngnis. Was als Zitat erscheinen kann, 
beruht lediglich auf den während der Verhandlung gefiihrten handschriftlichen Notizen. Auch wenn andere Texte, 
welche nicht in AnfUhrungs7.eichen stehen, als Zitate erscheinen, sind es keine, denn beweisen können die 
Berichterstatter als P"~udoöffentlichkeit nicht •. Auch Zeugen gibt es k.;:inc. Sowohl Anwälte als auch Richter 
werden sich an nichts erinl1enl - sie haben Be!;seres 1lI tun. Was merkwürdig c;;rscheint, muss von Ihnen nicht 
unhedingt geglaubt werden. Eine Meinung besitzen die Berichterstatter von der Pseudo(lffentlichkeit nicht. Es 

06.07.2009 18:: 
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handelt sich lediglich um Verschwönlngstheorien. 

Von ,,http://buskeismus-lexikon.de/27_0_216/09_-_04.06.2009 _"_Anwaltskaru;lei_m 
%C3%B6chte_keine _Liste _Illler _Verfahren jJl1_ Netz" 

Kategorien: Bericht Aktenzeichen I Bericht Gericht I Bericht Datum I Höch I Schertz 

• Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juli 2009 um 22;48 Uhr geändert. 

06.07.2009IS:S1 



~3e84712495 HO eH RAE 

J.-<tndgcrkht. Berlin 
Pr.cf:~el,~mnle.t 

Tegeler Weg 17·21 

Höch&:a:öch 
Anwaltsbüro 

8fjlOUbigt 

10589 BorI,,, 28. Juli 2 9 
vO(lIb per Telefax! 90181)..161 

In Sache" 
Sehertz Bergmal1!1 I SchiilHle 
"270697/09 -

nehlllcn wir Bezug auf den t.i<:htcrlicheo H"nwei$ vr",!) 9.7.20 9 \",d \ugen weiter. VOI:! 

Die dIl1:gclegto Rochtsa\lffmung der Kamm~l: üb",~ieht, d s e$ b.i dem "Bericht" des 

Ant.l'afl1lgegner, iibexhßIlf:'t n.icht um q.i.t1.~ B.f ••• ung mit de .Auflreton uC: Atlw~lte de. 

AnttllllllcUCrill vo.r Getlcht geht. Daher ist d •• Argum t eino:r Bc1~ssung mit der 

Sozial.sphiirc in <.in« gewi"cn Öff.ntlichkcit ilb<:rh~upt ni ht ein$chliigig. Die 7.ideJ:t~ 

El'ltscheid\1ng des Klllrun"'ß'lricht. bef.sst ,ich mit der F , del: Bcrichten;tJ\ttu~ über 

Gwdlflverfahren, in den." ,dir; Antra(ll>te1.le.tlo für ihre dante.n .1, Anwiiltakanzlci 

."f!Jel~eten j,t. 

Hilll geht ., ohe! wn eiBe" ... chtlkhc Schlitte (lw: .t\ntrRgst w:in wegen e.!ner !l"plnnt<1l 

Veröffentlichung, clictlle !<rulllucr ~u Recbt .ls .techt.wid.tjg gestuft h~t ",nd daher cibe 
Untc:,t,'$ftgung au~gespt:'ochetl hat, Di,e Knmmer in jenem Ver 

der Ve1:öffcnclidlung der Liste e' ichcs In! 

co. ~-ngen01n1nG:tl, das! iln 

besteht und daM ~1amit 
be.Icchtigto lntetes;cn d •. ' AntragstoUerin ("ömUch olh Fun tionie.tel1 cl •• eing-e.richtelcn 

und All$goiibten Gew."b.botricb;) ve.l.t.t w.~d.". 

GJbr. c' kdn .Tntere". W1Q keine Bl!!:cchtiß'lng für e\n.< , lohe Li,t. run.ichtJ.kh der 

Ko".lei der Antr'll.tcl!edn, so &.gt ,jch, was es die Öff"" eW,eit o.ngehe.n ~oll.l1, wenn 

die Alm"8~tcllcrin mit tochtlichcll Seh,ritten (und dam; .ls Mond.ndn. nicht 01, 

Anwilltin) gogen die VeröffentilchlUlg tibet Uste illti ti.eh vorgeht? Voo ei"eJ: 
ß.fn~suog mit der Berufsl:litigl,cit der AtlwlUte der ~ toUenn In gm:iohtlichett 
VcrfAhMl', ihJ;.m dortigem Vcrh;tlten, ih."" f.!"folgen oder 
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Höch C;::Höch 
Anwaltsbüro 

,,13,,";<1\1:" jede Spur. DRlnit fehlt Rb." - Rueb ,,'Ob d.'n <.amm"''B''.cieht - i.d~ 

Re<;htf.,t.igutlg. cli.,. ?urAbwehr von Sch.den "on der A 1I.tng.tell"dn gefilhrten 
reohtlichen Schritte "or der Ö ffe.1tlichkcit amzubtcitcn. 

Wh: bitten, eHes noch cinm.! zu be.taten. d. erkennb .. die nngcsp och<mc Rocht$pteehung 

~es I<.,mmetflEtidm hier nicht "passt", rn es um einen völlig. deren S.chvothalt geht 

Zutreffend ist vicl!nd" die Rcchl~.uff ••• ung der I<=mcr' de,(l'l Verf,hten 27 0 

582/09, auf rns wit· mit Anlage A~T 2 Imelts biag.wie.on hahe An den zi:vilrechtlichetl 

Schrltt"" ein., U"".",dLmers besteht dort keinedei öffentliche, ntcrcsse. Nidm Illlder"" 

gilt hier. w~no s,ich dn~ ll#ht .. rtw:tltskantld gege., Eingrifft ll~tlC1't au'goübt_n Ber .... b 

mit iiußcru"gs.~echtlichct1 Schritten wendet. W" Imt dies mit ;oe~ H.fa,"ung mit cl .. 

Arb~it cl", Apw~lt. boi Cericht •• u tun? 

Wi~ ~ittcn um ."tragsgomilßc Entscheidung . 

Beglaubigt . A . 

beglaubigt . 

s. 
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